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Eltern / Sorgeberechtigte 
                                                                                                  Potsdam, 15.11.2021 

 

Maskenpflicht und Änderung des Testkonzeptes 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
 
wie Sie bereits aus der Presse erfahren haben, müssen Sie Ihre Kinder zukünftig 3x 

pro Woche testen.  

Testtage sind: Montag, Mittwoch und Freitag. (Das Testkonzept für Schule wurde 

entsprechend angepasst) 

 

Außerdem besteht auf Anordnung des Potsdamer Gesundheitsamtes und seit heute 

auch durch die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske auch an der Grundschule: 

 

 2. § 24 Abs. 5SARS-CoV-2-EindV–Tragen einer medizinischen Maske   gemäß 
§ 24 Abs. 5 SARS-CoV-2EindV 

sind ab Montag, den 15. November 2021, bis Sontag, den 5.Dezember 2021,  
auch die Schüler/innen der Primarstufe verpflichtet, in den Innenbereichen außer 
während des Schulsports sowie außer beim Singen und beim Spielen von 
Blasinstrumenten eine medizinische Maske zu tragen. 
 
Weiterhin gilt, dass gemäß a.§ 4 Abs. 3 SARS-CoV-2-EindV Kinder unter 14 
Jahren, die aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, 
ersatzweise eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung 
muss aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet sein, eine Ausbreitung von 
übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln beim Husten, Niesen, Sprechen oder Atmen 
zu verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten 
Schutzkategorie; 
b.§ 4 Abs. 4 SARS-CoV-2-EindV bestimmte Personengruppen vom Tragen einer  
medizinischen Maske befreit sind; 
 
c.24 Abs. 5 SARS-CoV-2-EindV...  
Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann die 
Schule aus pädagogischen Gründen eine weitergehende Befreiung von der 
Tragepflicht zulassen. Während des Stoßlüftens in den Schulräumen können 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und das sonstige Schulpersonal die 
medizinische Maske vorübergehend abnehmen 

 

Das Hygienekonzept der Schule hat weiterhin Gültigkeit. 



 

 

 

 

 

 

Weiteren relevanten Informationen erhalten Sie über die KlassenleiterInnen Ihrer 

Kinder. 

Den vollständigen Elternbrief des MBJS, das angepasste Testkonzept sowie das 

aktuelle Ergänzungen zum Hygienekonzept unserer Schule finden Sie wie immer auf 

unserer Homepage. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen telefonisch gern zur Verfügung. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. U. Goldberg 

Rektorin 


